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S 003 DGB-Bundesjugendausschuss

Beschluss des DGB-Bundeskongresses
Erledigt durch Antrag S 001

DGB-Jugend

Der DGB-Bundeskongress möge beschließen:

In die Satzung des DGB ist an geeigneter Stelle folgender eigenständiger Paragraph einzufügen:

§ XXX Jugendverband des Bundes

1. Die Jugendorganisationen der im Bund vereinigten Mitgliedsgewerkschaften bilden die DGB Jugend als Jugend
verband der Gewerkschaftsjugend. Als Teil des Deutschen Gewerkschaftsbundes ist die DGB Jugend eigenstän
diger Jugendverband. Die DGB Jugend nimmt die jugendpolitischen Aufgaben gemäß § 2 der Satzung des Bun
des wahr.

2. Mitglieder der DGB Jugend sind die jugendlichen Mitglieder der Mitgliedsgewerkschaften des Bundes nach ihren
jeweiligen Richtlinien. Eine direkte Mitgliedschaft in der DGB Jugend ist nicht möglich. Die Mitgliedsrechte wer
den von den Jugendorganisationen der Mitgliedsgewerkschaften des Bundes wahrgenommen.

3. Die Entscheidungs- und Gremienstrukturen der DGB Jugend sind in eigenen Richtlinien festgelegt. Die Gremien
der DGB Jugend gliedern sich in Ausschüsse und Konferenzen. Sie enthalten klare Zuständigkeiten für die
Strukturen des Bundes. Die höchsten Gremien der DGB Jugend sind die DGB-Bundesjugendkonferenz und der
DGB-Bundesjugendausschuss.

4. Die Ausschüsse der DGB Jugend sind auf ihrer jeweiligen Strukturebene antragsberechtigt an die Konferenzen
und Vorstände des Deutschen Gewerkschaftsbundes.

5. Die Ausschüsse der DGB Jugend können auf ihrer jeweiligen Strukturebene eine/n eigene/n Vertreter/-in mit Sitz
und Stimmrecht in die Vorstände des Deutschen Gewerkschaftsbundes entsenden.

6. Die Ausschüsse der DGB Jugend können auf ihrer jeweiligen Strukturebene jeweils drei ordentliche Vertreter/-in
nen in die Konferenzen des Deutschen Gewerkschaftsbundes und in den Bundesausschuss entsenden.

7. Die DGB Jugend verfügt als Jugendverband des Bundes über eine eigenständige Öffentlichkeitsarbeit. Sie ver
fügt selbständig über ihre vom Bund und der öffentlichen Hand zugewiesenen Finanzmittel.

8. Der Bund unterstützt den Jugendverband bei der Erfüllung seiner Aufgaben, insbesondere in der Finanz- und
Personalverwaltung sowie in der Öffentlichkeitsarbeit.

Nach Einfügung des oben formulierten § sind im § 2, Absatz 3 Abschnitt e) folgende Sätze zu streichen: „Als Teil des
Deutschen Gewerkschaftsbundes ist die DGB Jugend eigenständiger Jugendverband. Die Entscheidungsstrukturen
sind in Richtlinien festgelegt.“ Darüber hinaus sind alle weiteren Hinweise auf die Antragsrechte der Gremien der
DGB Jugend und auf Vertreter der DGB Jugend in Vorständen und Konferenzen zur Vermeidung von Doppelungen zu
streichen.


